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Bekanntmachung über die Ausschreibung von
Übertragungskapazitäten des Hörfunks 

(Bremen 107,1 MHz, Bremerhaven 104,30 MHz ) 

Vom 9. Oktober 2007

Der Senat macht die nachfolgende Ausschreibung
von Übertragungskapazitäten bekannt:

Nach Maßgabe des Abschnittes 5 des Bremischen
Landesmediengesetzes (BremLMG) 22. März 2005
(Brem.GBl. S. 71) werden die nachfolgend aufgeführ-
ten Hörfunkfrequenzen zum Zweck der Einleitung ei-
nes Zuordnungsverfahrens ausgeschrieben:

1)

Name der Sendeanlage: Bremen

Sendefrequenz: 107,1 MHz

Sendenorm: System 4

Standort: 28217 Bremen

Koordinaten: 08 E 47 35 53 N 05 50

Standorthöhe: 2 m 

max. Antennenhöhe: 194 m 

Polarisation: H 

max. Strahlungsleistung: 50 dBW / 100.000 W 

Azimut: ND

2)

Name der Sendeanlage: Bremerhaven

Sendefrequenz: 104,30 MHz

Sendenorm: System 4

Standort: 27619 Schiffdorf

Koordinaten: 08 E 39 01 53 N 31 21

Standorthöhe: 8 m

max. Antennenhöhe: 138 m

Polarisation: H

max. Strahlungsleistung: 39 dbW / 7.900 W

Azimut: D

Weitere Auskünfte über die technischen Eigen-
schaften der ausgeschriebenen Übertragungskapa-
zitäten, insbesondere der vollständige Satz der kenn-
zeichnenden Merkmale sind (ggf. entgeltpflichtig) er-
hältlich bei der Bundesnetzagentur, Außenstelle Han-
nover, Willestr. 2, 30173 Hannover.

Antragsberechtigt sind öffentlich-rechtliche Rund-
funkanstalten und die Bremische Landesmedienan-
stalt.

In dem Antrag auf Zuordnung sind die begehrte
Übertragungskapazität, der begehrte tageszeitliche
Umfang an Sendezeit und die begehrte Dauer der Zu-
ordnung anzugeben. Öffentlich-rechtliche Rundfunk-
anstalten haben in ihrem Antrag ferner anzugeben,
für welches Programm sie die Übertragungskapazität
nutzen werden. Die Anträge sind zu begründen.

Bei Zuordnungsentscheidungen sollen die gesetz-
lich für die Freie Hansestadt Bremen bestimmten Pro-
gramme vorrangig berücksichtigt werden. Im Übrigen
sind öffentlich-rechtlicher und privater Rundfunk im
Verfahren gleichgestellt. Für die Zuordnung maßgeb-
lich ist die zu erwartende Steigerung der inhaltlichen
Auswahlmöglichkeiten im Gesamtangebot des Hör-
funks. Die Zuordnung von Übertragungskapazitäten
kann tageszeitlich begrenzt vorgenommen werden.
Zuordnungsentscheidungen gelten für einen Zeitraum
von mindestens zwei und höchstens zehn Jahren.
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Anträge sind innerhalb von drei Wochen nach der
Veröffentlichung an die Senatskanzlei der Freien
Hansestadt Bremen, Referat 11, Postfach 10 25 20,
28025 Bremen zu richten.

Bremen, den 9. Oktober 2007

Der Senat

Ordnung zur Änderung der fachspezifischen
Prüfungsordnung für den internationalen Bachelor-
studiengang „Comparative and European Law“ der

Hanse Law School an der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg und der Universität Bremen

Vom 4. Juli 2007

Der Rektor der Universität Bremen hat am 18. Sep-
tember 2007 nach § 110 Abs. 2 des Bremischen Hoch-
schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung

vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339) die Änderung der
fachspezifischen Prüfungsordnung für den internatio-
nalen Bachelorstudiengang „Comparative and Euro-
pean Law“ der Hanse Law School vom 17. Mai 2006
(Brem.ABl. 2007 S. 67) in der nachstehenden Fassung
genehmigt.

Artikel 1

Die fachspezifische Prüfungsordnung für den inter-
nationalen Bachelorstudiengang „Comparative and
European Law“ der Hanse Law School vom 17. Mai
2006 (Brem.ABl. 2007 S. 67) wird wie folgt geändert:

In der Anlage 1 werden im Abschnitt „Modulbe-
reich Wirtschaftswissenschaften Inland“ nach dem
Wahlpflichtmodul „Unternehmensstrategien“ folgende
Wahlpflichtmodule ergänzt:



Artikel 2

Die Änderung tritt nach der Genehmigung durch
das Präsidium der Universität Oldenburg und des
Rektors der Universität Bremen am Tage nach der Be-
kanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen der
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und im
Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen in Kraft.

Bremen, den 18. September 2007

Der Rektor
der Universität Bremen

Ordnung zur Änderung der Masterprüfungsordnung
für den Studiengang „International 

Economic Relations“ der Universität Bremen 

Vom 2. Mai 2007

Der Rektor der Universität Bremen hat am 23. Mai
2007 nach § 110 Abs. 2 des Bremischen Hochschul-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. Juli 2003 (Brem.GBl. S. 295), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 27. Februar 2007 (Brem.GBl. S. 157),
die Änderung der Masterprüfungsordnung der Uni-
versität Bremen für den Studiengang „International
Economic Relations“ vom 19. April 2000 (Brem.ABl.
2001 S. 17) in der nachstehenden Fassung genehmigt.

Artikel 1

Die Masterprüfungsordnung der Universität Bremen
für den Studiengang „International Economic Relati-
ons“ vom 19. April 2000 (Brem.ABl. 2001 S. 17) wird
wie folgt geändert:

An § 17 wird folgender Text angehängt:

„Die Prüfungsordnung vom 19. April 2004 tritt mit
Ablauf des 30. September 2007 außer Kraft.“

Artikel 2

Die Änderung der Masterprüfungsordnung tritt
nach der Genehmigung durch den Rektor in Kraft.

Bremen, den 23. Mai 2007

Der Rektor
der Universität Bremen

Fachspezifische Prüfungsordnung für den Master-
studiengang „Environmental Physics“der Universität

Bremen

Vom 31. Januar 2007

Der Rektor hat am 11. Juli 2007 nach § 110 Abs. 2
des Bremischen Hochschulgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339)
die fachspezifische Prüfungsordnung für den Master-
studiengang „Environmental Physics“ in der nachste-
henden Fassung genehmigt.

Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt zusam-
men mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung
für Masterstudiengänge der Universität Bremen vom
13. Juli 2005 in der jeweils gültigen Fassung.

§ 1

Studienumfang und Regelstudienzeit

Für den erfolgreichen Abschluss des Masterstudien-
gangs „Environmental Physics“ sind insgesamt 120 Leis-
tungspunkte (Credit Points = CP) nach dem Euro-
päischen Kreditpunktesystem zu erwerben. Dies ent-
spricht einer Regelstudienzeit von 4 Fachsemestern.

§ 2 

Studienaufbau

(1) Das Studium besteht aus der Masterarbeit, für
die 30 CP vergeben werden, und den Modulen:

– Modul 1: Basics (25 CP)

– Modul 2: Theoretical Basics (16 CP)

– Modul 3: Experimental Techniques (13 CP)

– Modul 4: Advanced Environmental Physics 
(12 CP)

– Modul 5: Research in Environmental Physics 
(9 CP)

– Modul 6: Projektarbeit (Thesenpapier 15 CP)

– Modul 7: Abschlussmodul (Masterthesis 30 CP)

(2) In den folgenden Prüfungsgebieten müssen
gemäß Anlage 1 Module belegt und Kreditpunkte er-
worben werden:

a) im Pflichtbereich im Umfang von 108 CP,

b) im Wahlpflichtbereich im Umfang von 12 CP.
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(3) Die im Studienplan vorgesehenen Pflicht- und
Wahlpflichtmodule werden im jährlichen Turnus an-
geboten. 

(4) Die einzelnen den Modulen zugeordneten Lehr-
veranstaltungen werden in der Jahresplanung des
Lehrprogramms ausgewiesen. Auf Antrag an die Stu-
dienkommission können weitere Lehrveranstaltungen
aufgenommen werden. 

(5) Die Lehrveranstaltungen werden in englischer
Sprache abgehalten.

(6) Im dritten Semester findet ein Projekt statt. Das
Projekt soll in einem engen thematischen Zusammen-
hang zur Masterthesis stehen. Das Projekt wird im
Prüfungsausschuss beantragt und von einem Hoch-
schullehrenden individuell betreut. 

§ 3

Prüfungsvorleistungen

(1) Prüfungsvorleistungen gemäß Absatz 3 müssen
zum Zeitpunkt der Prüfung erfolgreich erbracht wor-
den sein. Eine Anmeldung zur Prüfung ist möglich,
wenn zu diesem Zeitpunkt die Prüfungsvorleistungen
noch nicht erbracht sind. Die Zulassung zur Prüfung
wird erst erteilt, wenn die Prüfungsvorleistungen
tatsächlich erfüllt sind. Ansonsten wird die Anmel-
dung nicht berücksichtigt.

(2) Prüfungsvorleistungen werden mit „bestanden“
bzw. „nicht bestanden“ bewertet, sie können benotet
werden. Die Noten dienen der Information der Studie-
renden über ihren Leistungsstand und werden bei der
Festlegung der Modulnoten oder der Gesamtnote
nicht berücksichtigt.

(3) Prüfungsvorleistungen können in einer oder
mehreren der folgenden Formen erfolgen: 

1. kontinuierliche und in angemessenem Umfang
erfolgreiche Bearbeitung der gestellten Aufga-
ben (z. B. Übungen, Praktikumversuche und 
-protokolle)

2. mündlicher Vortrag

3. schriftliche Ausarbeitung 

Innerhalb eines Moduls dürfen die Prüfungsvorleis-
tungen nicht dieselbe Form haben wie die Modulprü-
fung. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf
Antrag eines Prüfers weitere Formen für Prüfungsvor-
leistungen zulassen. 

(5) Sofern in der Anlage 1 zu dieser Ordnung die
Form der Prüfungsvorleistung nicht festgelegt ist,
kann der Prüfer eine Form gemäß Absatz 1 festlegen.
Formen, Fristen und Umfang von Prüfungsvorleistun-
gen werden den Studierenden zu Beginn des Moduls
mitgeteilt.

(6) Die Anmeldung zur (Teil-)Modulprüfung setzt
voraus, dass die jeweilige Prüfungsvorleistung er-
bracht wurde. 

(7) Prüfungsvorleistungen sind bestanden, wenn
mindestens 70% der insgesamt möglichen Punktzahl
erreicht wurden. Wurde die Prüfungsvorleistung nicht
bestanden, so kann sie erst wiederholt werden, wenn
das Teilmodul erneut angeboten wird. Die Wiederho-
lung kann auch in einer anderen als der ursprünglich
vorgesehenen Form erfolgen.

(8) Prüfungssprache ist englisch. 

§ 4

Prüfungen

(1) Prüfungen können in einer oder mehreren der
folgenden Formen erfolgen: 

1. mündliche Prüfungen (15-45 Minuten)

2. Klausuren (60-180 Minuten)

3. Seminarvorträge mit Diskussion

4. Thesenpapier

(2) Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf
Antrag eines Prüfers weitere Prüfungsformen zulas-
sen. 

(3) Sofern in der Anlage 1 zu dieser Ordnung die
Form der Prüfungsleistung nicht festgelegt ist, kann
der Prüfer eine Form gemäß Absatz 1 festlegen. For-
men, Fristen und Umfang von Prüfungsleistungen
werden den Studierenden zu Beginn des Moduls mit-
geteilt.

(4) Anmeldungen zu Modulprüfungen erfolgen spä-
testens 1 Woche vor dem Termin, an dem die Prüfung
stattfindet. Nach erfolgter Anmeldung sind die Prü-
fungstermine bindend. Rücktritte sind nur auf begrün-
deten Antrag und mit Genehmigung des Prüfungsaus-
schusses möglich. 

(5) Die Anmeldung zu einer Prüfung schließt die
Anmeldung zu den ggf. erforderlichen jeweiligen
Wiederholungsprüfungen mit ein. 

(6) Prüfungen werden studienbegleitend in dem zu-
gehörigen Modul oder im Anschluss daran abgelegt.
Die Termine für Prüfungen sind so festzulegen, dass
sie innerhalb des Semesters, in dem das Modul endet,
erstmalig erbracht und bewertet werden können. 

(7) Nicht bestandene Prüfungen können zweimal
wiederholt werden. Die erstmalige Wiederholung ei-
ner nicht bestandenen Prüfung soll vor Vorlesungsbe-
ginn des folgenden Semesters ermöglicht werden. Sie
findet spätestens bis zum Ende des folgenden Semes-
ters statt. Die Wiederholung kann auch in einer ande-
ren als der ursprünglich vorgesehenen Form erfolgen.
Die zweite Wiederholung ist in der Regel erst möglich,
wenn das Teilmodul erneut angeboten wird. 

§ 5

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen erfolgt nach Maßgabe von § 56 BremHG durch
den Prüfungsausschuss. 

(2) Beabsichtigt die oder der Studierende, eine Stu-
dien- und Prüfungsleistung im Rahmen eines Aus-
landsstudiums zu erbringen, soll die Möglichkeit der
Anerkennung vor Antritt des Auslandsstudiums mit
dem Prüfungsausschuss geklärt werden. 

§ 6

Prüfungsanforderungen der Masterprüfung

Die Prüfungsanforderungen sind in Anhang 1 auf-
geführt.



§ 7

Studienberatung

(1) Legt ein Student eine Prüfung nicht zum Regel-
termin ab oder beantragt nicht rechtzeitig die Zulas-
sung zur Masterarbeit findet eine Studienberatung
statt. Der Termin wird dem Studenten unverzüglich
vom Vorsitzenden des Masterprüfungsausschusses,
der auch Vorsitzender des Studienberatungsausschus-
ses ist, mitgeteilt. Der Student wird aufgefordert, zwei
weitere Mitglieder des Studienberatungsausschusses
aus den Professoren des Studienganges Environ-
mental Physics zu benennen, von denen einer entwe-
der Mitglied des Masterprüfungsausschusses oder der
Beauftragte für die Lehre im Masterstudiengang Um-
weltphysik sein muss.

(2) Der Studienberatungsausschuss empfiehlt auf
der Grundlage des jeweiligen Studienverlaufs und
ggf. vorgetragener persönlicher Umstände nach ei-
nem Beratungsgespräch mit dem Studenten, ob und
wie das Studium fortgesetzt werden kann. Er legt fest,
innerhalb welcher Frist die fehlenden Prüfungen ab-
zulegen sind. Diese Empfehlung ist mit Begründung
schriftlich abzufassen und wird zu den Prüfungsakten
genommen. Werden diese Empfehlungen nicht erfüllt,
so setzt der Studienberatungsausschuss nach Ablauf
der im ersten Gespräch festgesetzten Frist einen zwei-
ten Termin für eine Studienberatung fest. Nimmt der
Student diesen Termin nicht wahr, wird in der entspre-
chenden Sitzung des Studienberatungsausschusses
ein neuer (zweiter) Termin innerhalb von 4 Wochen
festgesetzt. Der Student wird unverzüglich schriftlich
mit Einschreiben und Rückschein aufgefordert, zu die-
sem Termin zu erscheinen. In diesem zweiten Termin
setzt der Studienberatungsausschuss auf der Grundlage
des Studienverlaufes und der Empfehlungen aus dem
ersten Gespräch erneut Fristen fest, bis zu denen die
entsprechenden Prüfungen abgelegt werden sollen.
Werden diese Fristen von dem Studenten nicht einge-
halten, so wiederholt sich das Beratungsverfahren
gemäß Satz 6 ff.

§ 8

Masterarbeit

(1) Voraussetzung zur Anmeldung zur Masterarbeit
ist das Bestehen der Module 1 bis 3. Es wird empfohlen,
die Zulassung zur Masterarbeit innerhalb von 3 Mona-
ten nach Erfüllung der Voraussetzungen zu beantra-
gen. Auf Antrag des Studenten kann die Frist um je-
weils drei Monate verlängert werden. 

(2) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt
24 Wochen. Der Prüfungsausschuss kann auf begrün-
deten Antrag eine einmalige Verlängerung um maxi-
mal 8 Wochen genehmigen. 

(3) Die Masterarbeit wird als Einzelarbeit erstellt. 

(4) Die Masterarbeit wird in englischer Sprache an-
gefertigt. 

§ 9

Gesamtnote der Masterprüfung

Die Gesamtnote wird aus der Masterarbeit und den
mit Kreditpunkten gewichteten Noten der Module ge-
bildet. 

§ 10

Zeugnis und Urkunde

Auf Grund der bestandenen Prüfung wird der aka-
demische Grad 

„Master of Science“
(abgekürzt M. Sc.) 

verliehen. 

§ 11

Geltungsbereich, Inkrafttreten 

Die Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung
durch den Rektor mit Wirkung vom 31. Januar 2007 in
Kraft. Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt
Bremen veröffentlicht. Sie gilt für Studierende, die ab
dem Wintersemester 2007/08 erstmals im Masterstudi-
engang „Environmental Physics“ ihr Studium aufneh-
men. 

§12

Übergangsregelung

(1) Studierende im Masterstudiengang „Environ-
mental Physics“, die seit dem Wintersemester 2005/06
im Masterstudiengang „Environmental Physics“ im-
matrikuliert sind, wechseln in die Prüfungsordnung
vom 31. Januar 2007.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die Prü-
fungsordnung vom 11. Juli 2001 außer Kraft. 

Bremen, den 11. Juli 2007

Der Rektor
Universität Bremen
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Anhang 2: Zertifikat

Anhang zur Prüfungsordnung für den
Masterstudiengang „Environmental Physics“ für den

Erwerb des Zertifikats

Inhalt

Anhang über das Zertifikat i

§ A1 Zweck des Zertifikats i

§ A2 Zertifikatgrad ii

§ A3 Allgemeine Strukturen von Studium und 
Prüfungen ii

§ A4 Umfang und Art der Zertifikatprüfung ii

§ A5 Zulassung zum Zertifikatabschluss ii

§ A6 Zertifikatarbeit iii

§ A7 Gesamtnote, Zeugnis, Zertifikaturkunde iii

§ A1

Zweck des Zertifikats

Das Zertifikat kann nach Abschluss eines einjähri-
gen Studiums im Studiengang „Master of Science in
Environmental Physics“ erteilt werden. Es bescheinigt,
dass der Kandidat sich die inhaltlichen Grundlagen
des Faches, ein methodisches Instrumentarium und
eine systematische Orientierung erworben hat, die Zu-
sammenhänge des Faches überblickt und die Fähig-
keit besitzt, dessen wissenschaftliche Methoden und
Erkenntnisse anzuwenden.

§ A2

Zertifikatgrad

Die Universität verleiht das zweisprachige

Zertifikat in Umweltphysik/
Certificate in Environmental Physics.

§ A3

Allgemeine Strukturen von Studium und Prüfungen

(1) Der zeitliche Gesamtumfang der für den erfolg-
reichen Abschluss erforderlichen Studienleistungen
beträgt 60 CP. Zur Auswahl stehen die Lehrveranstal-
tungen des Studiengangs „Master of Science in Envi-
ronmental Physics“ des Fachbereichs 1 der Universität
Bremen. 

(2) Studierende des Masterstudiengangs, die ihr
Studium nicht mit der Masterprüfung, sondern mit
dem Zertifikat abschließen wollen, müssen dies bis
spätestens Ende der veranstaltungsfreien Zeit nach
dem 2. Semester gegenüber dem Prüfungsausschuss
schriftlich erklären. Sie müssen dabei angeben, ob sie
gemäß § A4 eine Zertifikatarbeit anfertigen wollen.

(3) Die Durchführung der Prüfungen und weiterer
durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufga-
ben obliegt dem Prüfungsausschuss nach Maßgabe
der in diesem Anhang bestimmten Besonderheiten der
Zertifikatprüfung.

§ A4

Umfang und Art der Zertifikatprüfung

Für den Erwerb des Zertifikats müssen 60 Credit
Points erbracht werden. Davon müssen mindestens 45
in den Lehrveranstaltungen des Studiengangs „Master
of Science in Environmental Physics“ erworben wer-
den, davon mindestens 30 aus den Modulen 1 bis 3.

Die restlichen 15 Credit Points können auch in ande-
ren Lehrveranstaltungen des Masterstudiengangs er-
worben werden; alternativ können sie durch eine Zer-
tifikatarbeit nach § A6 erbracht werden. In begründe-
ten Fällen kann auf individuellen Antrag der Prü-
fungsausschuss Ausnahmen von dieser Aufteilung ge-
nehmigen. 

§ A5

Zulassung zum Zertifikatabschluss

Der Antrag ist beim Prüfungsausschuss zu stellen.
Dem Antrag sind beizufügen:

1. entweder die Nachweise über 60 CP gemäß § A4
oder

2. die Nachweise über 45 CP und die Themenstel-
lung der Zertifikatarbeit mit einer vom Betreuer
der Arbeit unterzeichneten Einverständniser-
klärung.

§ A6

Zertifikatarbeit

Für die Zertifikatarbeit gelten mit Ausnahme der im
Folgenden genannten Abweichungen die Regelungen
für die Masterarbeit analog. 

1. Die Zertifikatarbeit soll zeigen, dass der Kandi-
dat in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebe-
nen Frist eine wissenschaftliche Aufgabe aus sei-
nem Fach selbstständig zu bearbeiten und dar-
zustellen. Sie kann auf Deutsch oder Englisch
angefertigt werden.

2. Die Bearbeitungszeit für die Zertifikatarbeit be-
trägt 12 Wochen. Sie kann in besonderen be-
gründeten Ausnahmefällen durch den Prüfungs-
ausschuss verlängert werden.

3. Empfehlen die Prüfer übereinstimmend eine
Überarbeitung der Zertifikatarbeit, so ist dem
Studenten dazu im Rahmen einer angemessenen
Frist, die 1 Monat nicht überschreiten darf, Gele-
genheit zu geben; danach wird die Arbeit den
Prüfern erneut vorgelegt.

4. Die Arbeit wird mit 15 Credit Points gewichtet.

§ A7

Gesamtnote, Zeugnis, Zertifikaturkunde

(1) Sind die Leistungen gemäß § A4 erbracht, so ist
der Zertifikatabschluss bestanden. Es wird eine Ge-
samtnote gebildet, zu der aus den Einzelnoten aller mit
dem Zulassungantrag vorgelegten Prüfungen und ge-
gebenenfalls der Note der Zertifikatarbeit – alle mit
den jeweiligen Credit Points gewichtet – der gewogene
Mittelwert berechnet wird.

(2) Es wird unverzüglich ein Zeugnis in deutscher
und englischer Sprache ausgestellt. Es enthält alle
Prüfungen mit ihren Ergebnissen sowie die Gesamt-
note nach Absatz 1 und das entsprechende Prädikat.
Im Zeugnis ist gegebenenfalls auch das Thema der
Zertifikatarbeit aufgeführt. Bei allen Prüfungen und
der Zertifikatarbeit sind die jeweiligen Prüfer bzw.
Gutachter anzugeben. Das Zeugnis trägt das Datum
des Tages, an dem der Kandidat den letzten der in Ab-
satz 1 genannten Prüfungsteile erbracht hat. Das
Zeugnis weist aus, dass es keine Promotionsberechti-
gung und keine deutschen und englischen Sprach-
kenntnisse bescheinigt.
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(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Kandi-
daten eine Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses
ausgehändigt. Darin wird in deutscher und englischer
Sprache die Verleihung des „Zertifikat in Umwelt-
physik / Certificate in Environmental Physics’’ beur-
kundet. Die Zertifikaturkunde wird von dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses und vom Dekan des
zuständigen Fachbereichs unterzeichnet und mit dem
Siegel der Universität versehen.
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